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Kfz-Zulassungsbehörde-Lichtenberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)

Anschrift
Ferdinand-Schultze-Str. 55
13055 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 90269-3300
Fax: (030) 9028-3445
E-Mail: post.kfz-zulassung@labo.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 07:30-15:00 Uhr (für Terminkunden)
Dienstag: 10:00-18:00 Uhr (für Terminkunden)

(Fällt ein Spätsprechtag vor einen gesetzlichen Feiertag in Berlin, gilt
die Öffnungszeit wie an einem Montag.)

Mittwoch: 07:30-15:00 Uhr (für Terminkunden)
Donnerstag: 07:30-15:00 Uhr (für Terminkunden)
Freitag: 07:30-13:30 Uhr (für Terminkunden)

Verkehrsanbindungen

Bus
  0.7km Rhinstr./Gärtnerstr.
    294
  0.8km Liebenwalder Str.
    256, N56
  0.8km Leuenberger Str.
    294
  0.9km Bürknersfelder Str. West
    294
  0.9km Grenzgrabenstr.
    294

Tram
  0.3km Rhinstr./Plauener Str.
    27, M17, M4, M5

mailto:post.kfz-zulassung@labo.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rhinstr.%2FG%C3%A4rtnerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Liebenwalder%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Leuenberger%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=B%C3%BCrknersfelder%20Str.%20West%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Grenzgrabenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rhinstr.%2FPlauener%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE


27.04.2024  3/6

  0.5km Schalkauer Str.
    16, M6
  0.6km Landsberger Allee/Rhinstr.
    27, M17, M4, M5, 16, M6
  0.7km Arendsweg
    16, M6
  0.7km Rhinstr./Gärtnerstr.
    27, M17, M4, M5

Sonstige Hinweise zum Standort
Ergänzend kann am Standort mit den Kreditkarten (credit/debit) VISA, Vpay,
Mastercard und Maestro bezahlt werden.

Hinweise zur elektronischen Zugangseröffnung

Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Schalkauer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Landsberger%20Allee%2FRhinstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Arendsweg%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Rhinstr.%2FG%C3%A4rtnerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
http://www.berlin.de/labo/wir-ueber-uns/artikel.259002.php
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Kraftfahrzeugkennzeichen reservieren
Zur Sicherung eines möglichst umfangreichen Wunschkennzeichenangebotes sieht
sich die Zulassungsbehörde Berlin veranlasst, dass Reservierungsprozedere ab
01.06.2021 wie folgt anzupassen:

Pro Person/Firma dürfen bei entsprechendem Bedarf maximal fünf
Wunschkennzeichen reserviert werden.
Gewerbetreibende, die für Ihre Fahrzeugflotte mehr als fünf
Kennzeichenreservierungen benötigen, richten Ihre Anfrage an die
Zulassungsbehörde. Bitte nutzen Sie hierfür das Kontaktformular
(unter "Weiterführende Informationen").
Die Zulassungsbehörde Berlin behält sich vor, darüber hinaus
gehende Reservierungen unangekündigt bzw. ohne Angabe von
Gründen zu löschen.
Die Reservierungsdauer beträgt 3 Monate. (Die Zulassungsbehörde
wird keine Verlängerung der Reservierungsdauer vornehmen)
Eine Zuteilung des reservierten Kennzeichens kann nur erfolgen,
wenn die Reservierung des Wunschkennzeichens auf die
Person/Firma erfolgt, auf die später auch das Fahrzeug zugelassen
werden soll.

Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines reservierten Kennzeichens besteht
weiterhin nicht.

Kurze Kennzeichenkombinationen(z.B. B-A 99) können nur zugeteilt werden, wenn
die Notwendigkeit im Rahmen der Vorführung des entsprechenden Fahrzeugs
festgestellt wird. Diese restriktive Regelung ist notwendig, weil kurze
Kennzeichenkombinationen nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen

Derartige Wünsche können daher per Internet-Reservierung nicht berücksichtigt
werden. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte direkt
an die Zulassungsbehörde Berlin (post.kfz-zulassung@labo.berlin.de).

Ein Kennzeichen darf insgesamt nicht mehr als acht Zeichen haben. Hierzu
gehören neben dem „B“ auch ein ggf. gewählter Saison-Zeitraum sowie das „H“
bzw. das „E“ nach der Erkennungsnummer.

Die Buchstabenserien HJ, KZ, NS, SA, SS sowie IS stehen generell nicht zur
Verfügung.

Mögliche Kennzeichenkombinationen für Motorräder und Leichtkrafträder
1 Buchstabe und 3 Ziffern
1 Buchstabe und 4 Ziffern
2 Buchstaben und 2 Ziffern
2 Buchstaben und 3 Ziffern

Mögliche Kennzeichenkombinationen für PKW und LKW
1 Buchstabe und 4 Ziffern
2 Buchstaben und 3 Ziffern
2 Buchstaben und 4 Ziffern
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Mögliche Kennzeichenkombinationen für drei- und vierrädrige Fahrzeuge
(Fahrzeugklassen L5e und L7e) und zulassungsfreie Fahrzeuge (bspw. E-
KKR)
1 Buchstabe und 4 Ziffern
2 Buchstaben und 3 Ziffern
(jeweils bei der Verwendung von Kennzeichenschildern mit dem Maß 280x200 mm)
2 Buchstaben und 4 Ziffern
(jeweils bei der Verwendung einzeiliger Kennzeichenschilder (520x110 mm))

Um missbräuchlichen Reservierungen vorzubeugen, ist eine Übertragung des
Wunschkennzeichens auf Dritte grundsätzlich nicht möglich.

Die Wahl eines Wunschkennzeichens ist auch dann möglich, wenn dem Fahrzeug
bereits ein Berliner Kennzeichen zugeteilt wurde.

Für die Zuteilung Ihres reservierten Wunschkennzeichens ist die Vorlage des
Ausdrucks der Reservierungsbestätigung erforderlich. Die Reservierungsdauer
beträgt drei Monate.

Darüber hinaus können Sie bei der Außerbetriebsetzung eines Berliner Fahrzeuges
das bisherige Kennzeichen auf den letzten eingetragenen Halter reservieren
lassen.

Bitte beachten Sie, dass Reservierungen für Wechselkennzeichen nicht online
möglich sind. Bitte nutzen Sie hierfür das Kontaktformular der Zulassungsbehörde
Berlin (unter "Weiterführende Informationen").

Voraussetzungen
Keine Voraussetzungen erforderlich.

Erforderliche Unterlagen
Keine Unterlagen benötigt.

Gebühren
2,60 EUR für die Reservierung und im Falle eines Wunsches 10,20 EUR für das
Wunschkennzeichen. Diese Gebühren werden im Rahmen der Zulassung
vereinnahmt.

Die Gebühren richten sich nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im
Straßenverkehr in der jeweils geltenden Fassung.

Die Anfertigung der Kennzeichenschilder ist keine Dienstleistung der Kfz-
Zulassungsbehörde Berlin. Über gesondert anfallende Kosten kann keine Auskunft
gegeben werden.

Rechtsgrundlagen
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) § 9
(https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__9.html)

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__9.html
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Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
Anlage zu § 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html)

Weiterführende Informationen
Kontaktformular der KFZ-Zulassungsbehörde Berlin
(https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.850617.php)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/artikel.287672.php

https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.850617.php
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/artikel.287672.php

